
Hygienevorschriften der SG Dahlem/Schmidtheim 
 
 
Die nachfolgenden Hygienevorschriften gelten für alle Abteilungen der SG 
Dahlem/Schmidtheim und sind zwingend einzuhalten. Die jeweiligen Übungsleiter*innen sind 
für die Einhaltung verantwortlich. 
 
 
 
 

• Hygieneartikel 
 

Die SG Dahlem/Schmidtheim stellt folgende Hygieneartikel bereit: 
- Handseife 
- Handdesinfektion 
- (Einmal)Papierhandtücher 
- Flächendesinfektion (ggf. als Tücher) 
 
 

• Hygiene (Mitglieder) 
 

Regelmäßige Handhygiene und –desinfektion: z.B. beim Zutritt des Sportgeländes, 
nach dem Toilettengang, ggf. in der Pause, vor dem Verlassen des Sportgeländes 
 
 

• Hygiene (Equipment)  
 
Flächendesinfektion von Sportgeräten nach jeder Nutzung 
 
Desinfektion von Handkontaktflächen (Ablageflächen, Türgriffe, Handläufe, etc.) nach 
jeder Trainingsgruppe 
 
 

• Toiletten 
 
Die Toiletten sind geöffnet und werden täglich gereinigt und desinfiziert. Die 
Reinigungsintervalle werden dokumentiert. 
 

 
• Umkleideräume 

 
Die Umkleideräume sind geöffnet und dürfen unter Einhaltung der Abstandsregeln 
genutzt werden. Es wird darauf hingewiesen, dass die Mitglieder möglichst bereits in 
Sportkleidung zu den Trainingseinheiten erscheinen, so dass vor Ort lediglich ein 
Schuhwechsel erforderlich ist. 
 
 

• Duschen 
 

Die Duschräume bleiben weiterhin gesperrt und dürfen von den Mitgliedern nicht 
genutzt werden. 
 
 
 
 



• Clubraum 
 
Der Clubraum bleibt gesperrt und darf nicht genutzt werden. 
 
 

• Anwesenheitslisten 
 
Teilnehmer*innen werden in Anwesenheitslisten vom jeweiligen Übungsleiter 
festgehalten, so dass mögliche Infektionsketten nachverfolgt werden können. 
 
 

• Zuschauer/Erziehungsberechtigten 
 
Zuschauerbesuche bleiben untersagt; bei Kindern unter 12 Jahren ist das Betreten 
der Sportanlage durch jeweils eine erwachsene Begleitperson zulässig. 
 
 

• Allgemeines 
 

o Die Turnhalle darf von maximal einer Sportgruppe betreten werden; auf dem 
Sportplatz dürfen sich maximal zwei Sportgruppen aufhalten unter 
Berücksichtigung der vorliegenden Vorschriften (< 30 Personen Kontaktsport 
erlaubt, > 30 Personen Einhaltung der Abstandsregelungen mit kontaktfreien 
Einheiten). 
 

o Verschiedene Trainingsgruppen sollten sich möglichst nicht begegnen; 
sinnvoll wären differenzierte Anfangszeiten. Möglichst sollte zwischen den 
zwischen Anfang und Ende der einzelnen Gruppen 10 Minuten liegen; d.h. die 
nachfolgende Trainingsgruppe darf das Sportgelände erst betreten, wenn die 
vorherige Trainingsgruppe das Sportgelände vollständig verlassen hat. 
Der Zugang zum Sportplatz erfolgt über die Treppe; der Rückweg erfolgt über 
die Rampe (durch die Öffnung der Windplane) 
 

o Auf zügiges Verlassen des Trainingsgeländes ist hinzuweisen. 
 

o Gemeinsames Treffen und Austausch sowie Verzehr von Speisen und 
Getränken im Vorfeld oder im Nachgang sind untersagt.  
 

o Teilnehmer*innen nutzen ausschließlich ihre eigenen Trinkflaschen. 
 

 
Bei Rückfragen stehen Euch Jürgen Ingenhaag und Michael Recher zur Verfügung. 
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